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Dieser Leitfaden entstand während einer Weiterbildung der Vertrauens-
personen des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst am
18.10.2017 in Hohenroda.

Grundlage war die Broschüre “Barrierefreiheit in öffentlich zugänglichen
Gebäuden. Lösungsbeispiele für Planung und Beratung unter Berücksich-
tigung der DIN 18040-1” der Agentur Barrierefrei NRW.

Ziel war es, anhand von Beispielen aus dem Wirkungsbereich der
Anwesenden das vorhandene Werk konkret auf deren Bedürfnisse
abzustimmen und um wichtige Alltagsaspekte zu ergänzen. Damit soll
eine anschauliche Alternative der als abstrakt empfundenen DIN 18040-1
geschaffen werden.

Die vorliegende Ausgabe ist nicht als abschließende Version gedacht,
sondern soll in den nächsten Jahren von den Vertrauensleuten geprüft
und weiter entwickelt werden.

Besonders kritisch zu prüfen sind insbesondere die Abwägungsschemata
auf den Seiten 4 und 5. Mit ihrer Hilfe soll der/die Leser/in herausfinden,
welche Gesetze, Regeln und Normen zur Begründung der Barrierefreiheit
herangezogen werden können.

Immer noch verstehen viele Planer die große Zukunftsrelevanz der
Barrierefreiheit nicht. Dem gegenüber stehen die Vertrauensleute, die oft
aus baufernen Berufen stammen, erst spät in komplexe Projekte einbe-
zogen  werden und sich nicht mit Ihrer gesamten Arbeitszeit einem Projekt
widmen können. Im Planungsprozess sind sie darum in vielerlei Hinsicht im
Nachteil. Dieser Leitfaden soll sie stärken, schnell und sicher Standpunkte
zu entwickeln bzw. einzubringen, um ihrer schwierigen Aufgabe besser
gerecht werden zu können.

Andreas Beck
Hauptschwerbehindertenvertretung
im Bereich des Hessischen Ministeriums
für Wissenschaft und Kunst
Hochschule Darmstadt
Schöfferstr. 8
64295 Darmstadt

Michael Müller

Club Behinderter und ihrer
Freunde Darmstadt e. V.
Flotowstraße 23
64287 Darmstadt
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Wichtige Normen zur Barrierefreiheit
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Faustformeln
Neigungen: 6% bedeutet: auf 1 Meter 6 cm Höhenunterschied

   Die geneigte Fläche einer Rampe ist ca. 10 x

länger als die zugehörige Treppe.

   Eine Stufe entspricht ca. 3 m Rampe.

Türkräfte Türen ohne Obentürschließer: 25 N      (ca. 25 Nm)

   Türen mit Obentürschließer:  47 N      (ca. 47 Nm)

1kg = 10 N

Öffnungsmaß Rohbaumaß für eine 90 cm Tür ca. 101 cm

Rollstuhl  meist 70 cm breit

   meist 110 cm lang

   mit Begleitperson 140 cm lang

Blind  Schwenkweite des Langstocks ca 90 cm

   Eine blinde Person kann ca. 3 m gerade ohne

   Leitlinie laufen, danach wird die Abweichung von

   der Geraden zu groß.

Kontraste Wand / Boden / Einrichtung  0,25 / 0,25

   Treppenkante / Stufe  0,7

   Tür / Wand    0,4

   Text / Untergrund   0,8

   Bodenindikatoren / Boden 0,4

   (Erfahrungswerte, keine Normwerte)

Kontrastberechnung:
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Preise
Aufzug nach Maschinenrichtlinie         12.000,00 € / Stock

Vollwertiger Aufzug, Stahlschacht         35.000,00 € / Stock

Vollwertiger Aufzug, Mechanik          10.000,00 € / Stock

Vollwertiger Aufzug, Mechanik, Austausch  5.000,00 € / Stock

Sprachansage             50,00 € / Stock

Spiegel            150,00 € / Stck

Raumspartür           500,00 € / Stck

Türantrieb        3.500,00 € / Stck

Türschild Profilschrift Höhe 10/0,8 mm
  Schriftart: DIN 32986, 150x150 cm 25-40,00 € / Stck

Einfacher Handlauf            85,00 € / m

Handlaufbeschriftung Alu                  40,00 € / Stck

Treppenmarkierung                     18-45,00 € / m

Bicolorblockstufe 150x40 cm               250,00 € / Stck

Induktionsanlage, Tresen / Aufstellgerät      300,00 € / Stck

Arbeitszeit             50,00 € / Stunde

Bodenindikatoren
Beton außen AMF-Feld                  90,00 € / 90x90 cm

Beton außen Rippen           30,00 € / 30x90 cm

AMF Edelstahl-Fliese innen        120,00 € / 60x60 cm

Edelstahl-Fliese Rippe                  90,00 € / 30x90 cm

AMF Edelstahl-Noppen innen        450-670,00 € / 60x60 cm

Edelstahl-Rippen innen                  90,00 € / 3 Rippen/90 cm

AMF Kunstoff-Noppen innen               320,00 € / 60x60 cm

Kunststoff-Rippen innen             30,00 € / 3 Rippen/90 cm

Takt. Plan 450 x 650 cm, Alu-Gestell, UV-Druck        3.500,00 € / Stck

24.08.2019

(Preise grobe Richtwerte ohne Steuer. Hinweise auf Fehler werden gerne aufgegriffen)
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TBB Hessen: Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Treppen angewendet werden.

Bei einer notwendigen Treppe in einem bestehenden Gebäude darf durch den nach-
träglichen Einbau eines zweiten Handlaufs die nutzbare Mindestlaufbreite um
höchstens 10 cm unterschritten werden. Diese Ausnahmeregelung bezieht sich nur
auf Treppen mit einer Mindestlaufbreite von 100 cm nach den Festlegungen
der DIN 18065. Abweichende Festlegungen und Anforderungen an die Laufbreite
bleiben davon unberührt.

Treppe
Treppen sind Unfallschwerpunkte. Deswegen sind sie besonders sorgfältig zu
planen. Eine barrierefreie Treppengestaltung nutzt vor allem Menschen mit Seh- und
Gehbehinderungen. Sie verringert aber für alle Nutzer die Unfallgefahr.

GRUNDLAGEN
· keine Wendeltreppen
· immer Setzstufen
· Vorderkante der Trittstufe darf max.
    2 cm über die Setzstufe hinaus stehen

HANDLÄUFE
· beidseitig
· Höhe: 85 - 90 cm
· keine Unterbrechung im Treppenauge
· Handlaufenden laufen 30 cm waage-
 recht aus
· unteres Handlaufende läuft eine
 Stufentiefe schräg nach letzter
 Setzstufe weiter
· Handlaufenden einkehrend
· Handläufe dürfen nicht frei in den
 Raum ragen
· runder oder ovaler Handlaufquer-
 schnitt
· Handlaufdurchmesser 3 - 4,5 cm
· Handlaufhalterung an der
 Unterseite
· Kontrast: 0,4

HANDLAUFINFORMATIONEN (Beispiel)
· beidseitig
· an erster und letzter Stufe
· kurz vor oder hinter dem Handlaufknick
· Rechtehandregel:
    - Text Antritt: “ZUM OG 1”
    - Text Austritt: “OG 1”

STUFEN
· mindestens die Treppenantritte
 markieren
· bis zu drei Stufen jede Stufe
 markieren
· Vorderkante Trittstufen 4 - 5 cm
· Oberkante Setzstufe 1 - 2 cm

TAKTILE AUFMERKSAMKEITSFELDER
· nur wenn sich die Treppe nicht aus
 dem baulichen Kontext ablesen lässt
· nur vor oberer Antrittstufe
· Tiefe: 60 cm
· Abstand: Eine Stufenblocktiefe vor
    Stufenvorderkante
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Treppenschräglifte sind Aufzüge nach Maschinenrichlinie und sollten nur zur
Anwendung kommen, wenn keine andere Lösung möglich ist. In den Technischen
Baubestimmungen gibt es aber sehr viele Regelungen zu ihnen, die hier wieder-
gegeben werden sollen.

TBB Anlage A 4.2/1 zu DIN 18065
Bauaufsichtliche Anforderungen an den Einbau von Treppenliften in Treppenräumen
notwendiger Treppen in bestehenden Gebäuden:
· Durch den nachträglichen Einbau eines Treppenlifts im Treppenraum darf die
 Funktion der notwendigen Treppe
· als Teil des ersten Rettungswegs und die Verkehrssicherheit der Treppe grundsätzlich
 nicht beeinträchtigt werden.

Der nachträgliche Einbau eines Treppenlifts ist zulässig, wenn folgende Kriterien
erfüllt sind:
· Die Treppe erschließt nur Wohnungen und/oder vergleichbare Nutzungen.
· Die Mindestlaufbreite der Treppe von 100 cm darf durch die Führungskonstruktion
    nicht wesentlich unterschritten werden; eine untere Einschränkung des
 Lichtraumprofils (s. Bild A.7) von höchstens 20 cm Breite und höchstens 50 cm Höhe
 ist hinnehmbar, wenn die Treppenlauflinie (s. Ziffer 3.6) oder der Gehbereich (s. Ziffer
 nicht verändert wird. Ein Handlauf muss zweckentsprechend genutzt werden können.
· Wird ein Treppenlift über mehrere Geschosse geführt, muss mindestens in
 jedem Geschoss eine ausreichend große Wartefläche vorhanden sein, um das
 Abwarten einer begegnenden Person bei Betrieb des Treppenlifts zu ermöglichen.
 Das ist nicht erforderlich, wenn neben dem benutzten Lift eine Restlaufbreite
 der Treppe von 60 cm gesichert ist.
· Der nicht benutzte Lift muss sich in einer Parkposition befinden, die den Treppenlauf
 nicht einschränkt. Im Störfall muss sich der Treppenlift auch von Hand ohne größeren
 Aufwand in die Parkposition fahren lassen.
· Während der Leerfahrten in die bzw. aus der Parkposition muss der Sitz des
 Treppenlifts hochgeklappt sein. Neben dem hochgeklappten Sitz muss eine
 Restlaufbreite der Treppe von 60 cm verbleiben.
· Gegen die missbräuchliche Nutzung muss der Treppenlift gesichert sein.
· Der Treppenlift muss aus nichtbrennbaren Materialien bestehen, soweit das
 technisch möglich ist.

Treppenschräglifte



Hochschule Darmstadt:
+ gut kontrastierende Kantenmarkierung
+ normgerechte Handläufe auf beiden Seiten

Hochschule Darmstadt:
+ gut kontrastierende Kantenmarkierung
+ einfach und preiswert nachrüstbar
+ normgerechte Handläufe mit taktiler Beschriftung

Hochschule Kaiserslautern:
+ normgerechter Handlauf
+ taktile Stockwerksbeschriftung
+ schöne Trennung zwischen Handlauf und Brüstung
+ deutlich erkennbare Kantenmarkierung
0 Aufmerksamkeitsfeld talseits der Treppe nicht nötig

Hochschule Kaiserslautern:
+ Nachrüstung Handlauf: ausgestemmter Wandbereich, um
   Handlauf bei knapper Durchgangsweite zu ermöglichen

Hochschule Darmstadt:
+ gut kontrastierende Treppenmarkierungen
+ gut erkennbare, normgerechte Handläufe
+ schöne Trennung Handlauf und Brüstung
+ gut erkennbare Aufmerksamkeitsfelder nur oben an der Treppe

Hochschule Kaiserslautern:
+ Nachrüstung Handlauf: seitlich ausweichendes Geländer,
   um Handlauf zu ermöglichen

Treppe
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Rampe
Eine Rampe muss bei jedem Wetter sicher begeh- und befahrbar sein. In den
Rampenbereich dürfen keine vorstehende Einbauten hineinragen. Bei beengten
Platzverhältnissen kann es sinnvoll sein, Rampen mit größeren Steigungen als 6%
zuzulassen oder auf die Zwischenpodeste zu verzichten.

GRUNDLAGEN
· Längsneigung max. 6%
· kein Quergefälle
· 120 cm lichte Breite
· an den Rampenenden Bewegungs-
 flächen 150 x 150 cm. Unten vorzugs-
 weise größer
· in Verlängerung einer Rampe keine
 abwärts führende Treppe

HANDLÄUFE
· beidseitig
· Höhe: 85 - 90 cm
· Handlaufenden laufen 30 cm waage-
 recht aus
· Handlaufenden einkehrend
· Handläufe dürfen nicht frei in den
 Raum ragen
· runder oder ovaler Handlaufquer-
 schnitt
· Handlaufdurchmesser 3 - 4,5 cm
· Handlaufhalterung an der
 Unterseite
· Kontrast Wand/Handlauf: 0,4

RADABWEISER
· beidseitig (an Wandseite unnötig)
· in 10 cm Höhe

ZWISCHENPODESTE
· nach 6 m Zwischenpodeste
· Zwischenpodestlänge 150 cm
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Landesmuseum Darmstadt:
+ im Innenbereich war nicht genug Platz für eine Rampe. Darum wurde der Außenbereich abgesenkt (vergl. rechtes Bild)
+ Geländer zur Sicherung des Geländeversprunges.
- kontrastarme Gestaltung

Regierungspräsidium Darmstadt:
+ aufwändige Rampe im Flur, um Höhenversprünge zwischen
   historischen Bauteilen zu überbrücken.
+ gut ausdifferenzierte Raumkontraste
-  rechter Handlauf fehlt.
-  Enden des Handlaufs kehren nicht ein.

Hochschule Darmstadt:
+ günstige Alternative zur Bordsteinabsenkung: Anhebung
   des davor liegenden Pflasters

Mannheim:
+ Anhebung des gesamten Gehweges, zum Ausgleich einer
   Eingangstreppe

Rampe
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Aufzug
Zum Überwinden großer Höhenunterschiede oder bei engen Platzverhältnissen können
Aufzüge oder Hebezeuge nach Maschinenrichtlinie genutzt werden. Auch wenn dies
nicht gesetzlich verpflichtend ist, muss immer geprüft werden, ob sie als Sicherheits-
aufzüge (VDI 6017) zur Evakuierung von Menschen mit Behinderungen betrieben
werden können. Die DIN 18040-1 macht nur wenig Angaben zur Gestaltung von
Aufzügen. Alles Nähere ist in der DIN 81-70 und einer Reihe weiterer Normen geregelt.

GRUNDLAGEN
· Bewegungsfläche vor Aufzug
 min. 150 x 150 m
· im Durchgangsbereich muss hinter dem
 wartenden Rollstuhl ein Weg von 90 cm
 frei bleiben
· Abstand Tür / abwärts  führende Treppen
 min. 300 cm

FAHRKORB
· Grundfläche min.
 110 cm Breite und 140 cm Breite
 (Handlauf darf hinein ragen)
· Türbreite min. 90 cm
· Beleuchtung min. 100 Lux
· Handlauf an mind. einer Seite in
 85 - 90 cm Höhe
· ggf. Klappsitz
· Spiegel max. 50 cm vom Boden
 gegenüber der Tür als Orientierungs-
 hilfe für Rückwärtsfahrende
· kontrastierende Kabinengestaltung

TASTATUREN
· Mindesthöhe 85 cm
 Maximalhöhe 120 cm (innen)
 Maximalhöhe 110 cm (außen)
· Tasten taktil
 Profilschrift 0,8 mm erhaben
 u. Braille
· Tastengröße 50 x 50 mm
 oder 50 mm Durchmesser
· kontrastierend

AKUSTIK
· Sprachansage bei mehr als zwei
 Stockwerken
· Sprachansage nennt Stockwerk u. ggf.
 weitere orientierungsrelevante Hinweise
· Notrufbestätigung
· Außen: Ankunftsignal

ANZEIGEN
· Stockwerk (innen)
· Notruf mit Sprechbereitschaftsanzeige
 und Notrufbestätigung
· Betriebsbereitschaft (außen)
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Aufzug

Aufzug - Treppen - Anordnung:

Möglichkeit



Hessisches Innenministerium Wiesbaden:
+ höhrbehindertengerechtes Notrufsystem
+ zwei Bedienpanels (Vorteilhaft weil der Aufzug sehr viele Stationen hat)
+ waagerechtes Panel taktil ausgestattet
- kontrastarme Gestaltung der Tasten

Ort?:
+ mutige Integration eines Aufzuges in ein denkmalge-
   schütztes Gebäude

Ort?
+ Nachrüstung eines Aufzuges
   durch Außenanbau
-  Ausführung in Glas wäre für
   Höhrbehinderte geeigneter

Universität Kassel:
+ Aufzug nach Maschinenrichtlinie zur Erschließung einer
   Terrasse
- Treppe nicht barrierefrei

IBIS Hotel Straßburg
-Centre:
+ Notrufsystem mit Induk-
   tionsanlage

Aufzug

Hochschule Darmstadt:
+ Aufmerksamkeitsfeld vor Aufzug
-  Könnte stärker kontrastieren. Wirkt aber in Wirklichkeit
   auffälliger

25



HBO § 40 Fenster, Türen, sonstige Öffnungen
(2)  Glastüren und andere Glasflächen, die bis zum Fußboden allgemein zugänglicher
Verkehrsflächen herabreichen, sind so zu kennzeichnen, dass sie leicht erkannt
werden können. Weitere  Schutzmaßnahmen sind für größere Glasflächen vorzusehen,
wenn dies die Verkehrssicherheit erfordert.
(3)  Eingangstüren von Wohnungen, die über Aufzüge erreichbar sein müssen,
müssen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben.

TBB Hessen: Das in Abschnitt 4.3.3.2, Tabelle 1, Zeile 6 festgelegte Achsmaß (85 cm)
der Greifhöhe ist grundsätzlich nur bei Türen zu den barrierefreien Sanitärräumen
auszuführen. Die Greifhöhe aller anderen Türen kann in Abhängigkeit von der Nutzung
und mit Blick auf den Nutzerkreis des öffentlich zugänglichen Bereiches festlegt werden.

Es gibt viele verschiedene Bauformen von Türen, die sehr unterschiedlich ausstattet
werden können. Die richtige Auswahl bzw. Konfiguration entscheidet über die Barriere-
freiheit einer Tür. Türen müssen leicht und vollständig zu öffnen, visuell gut
wahrnehmbar, schwellenfrei und sicher zu passieren sein. Automatisierte Türen
müssen in ihren Bewegungsabläufen gut einschätzbar sein.

GRUNDLAGEN
· lichte Durchgangshöhe 205 cm
· lichte Durchgangsbreite 90 cm
· gute optische Erkennbarkeit
· Bedienkräfte Türblatt:
    - 25 N (2,5 kg) ohne Türschließer
    - 47 N (4,7 kg) mit Türschließer
· sonst elektrischer Antrieb erforderlich
· Absicherung von Scher- und
 Quetschstellen
· Zuziehbügel können nützlich sein

BEWEGUNGSFLÄCHEN
· beidseitig der Tür
· Drehflügeltür:
    - aufschlagende Seite 150 x 150 cm
      vor der Tür und 50 cm neben der
      Schließkante
    - gegenüber 120 x 150 cm vor dem
      Türblatt

DRÜCKER
· Drückerhöhe 85 - 105 cm
· Keine Drehgriffe oder Knäufe
· Enden nach innen einkehrend

AUTOMATIK
· Türschalter in 85 cm Höhe erreichbar
· Türschalter kontrastierend
· Offenhaltung ausreichend lange
· Bei Auslösung über Bewegungs-Sensor:
 Auslösebereich sorgfältig einstellen

Tür

26

OPTISCHE ERKENNBARKEIT
·  2 Streifen mind. 8 cm hoch
·  Flächenanteil innerhalb der Streifen 80%
·  Türblatt und Drücker deutlich erkennbar
· Bei Glastüren Glasmarkierungen in
    - 40 - 70 cm Höhe und
    - 120 - 160 cm Höhe
    - helle und dunkle Flächenenteile
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Beispiel Raumspartür:
+ gut nutzbar für Rollstuhlfahrer, kleiner Flächenverbrauch
+ Türdrücker auf 85 cm, gut ausdifferenzierte Raumkontraste

Beispiel in Wand versenkte Schiebetür:
+ minimaler Raumbedarf
- Griffmulde, schlechte Kontrastgestaltung

Universität Kassel:
+ gut kontrastierende Auffindestreifen vor Toiletten
+ gute Kontrastgestaltung Türen
+ Leitlinie aus Wechsel des Bodenmaterials
+ taktile und gut kontrastierende Türbeschilderung
+ gut ausdifferenzierte Raumkontraste
- Fußleiste in Bodenfarbe

Ottobock Science Center Berlin:
+ Bogenschiebetür als Alternative zu Karusselltür
- fehlende Glasmarkierung

CBF-Darmstadt:
+ Zuziehstange an Toilettentür auf 85 cm. Drücker höher.
+ kontrastierende Zargengestaltung

Varianten: gut kontrastierende Türgestaltungen

Tür



Toilette
Toiletten sind Ankerpunkte der Inklusion. Viele Menschen mit Behinderungen wagen
sich nicht aus dem Haus, wenn sie am Zielort keine nutzbare Toilette vorfinden. Die
“Toilette für alle” ist technisch besonders aufwändig ausgestattet und verfügt vor allem
über eine große Liege. Dies ermöglicht auch Familien schwer mehrfach behinderter
Kindern oder Personen mit Stoffwechselerkrankungen gesellschaftliche Teilhabe.

GRUNDLAGEN
· Ausstattung:
 Sitz (mit Ausstattung),
  Bewegungsfl. 90 x 90 cm neben Sitz
 und 150 x 150 cm vor Sitz
 Waschbecken (mit Ausstattung)
· Optional: Dusche und Liege

TÜR
· Tür 90 cm lichte Breite
· leichtgängig, kein Türschließer
· Tür sollte nach außen aufschlagen
· Zuziehbügel auf der Innenseite
· Zugangskontrolle

NOTRUF / EVAKUIERUNG
· Notrufanlage vom WC-Sitz und auf dem
 Boden liegend auslösbar
· Notrufanlage auf ständig besetzte Stelle
 aufgeschaltet
· visuelle Wahrnehmbarkeit des
 Evakuierungsalarmes

· Stützgriffe Oberkante 28 cm über Ober-
 kante Brille; horizontaler Abstand Griffe
 65 bis 70 cm; 15 cm über Vorderkante
 des Sitzes ragend;
· kein Deckel

Waschbecken
· Oberkante Waschbecken 80 cm
· 67 cm Unterfahrbarkeit in 55 cm Tiefe
· Abstand Armatur zur Vorderkante 40 cm
· Einhebelarmatur
· Spiegel, der im Sitzen nutzbar ist
· Einhand Seifenspender
    Entnahmehöhe 110 cm
· Einweghandtuchhalter
    Entnahmehöhe 110 cm
· geruchsdichter Abfallbehälter
· Kleiderhaken in mindestens zwei Höhen

Dusche
· schwellenfrei
· Bewegungsfläche 150 x 150 cm
· Duschsitz
· Handlauf
· Einhebelarmatur

Liege
Galgen oder Kran, höhenverstellbar
Bewegungsfläche 150 x 150 cm

AUSSTATTUNGEN
Sitz
· Höhe Oberkante Brille 46 - 48 cm
· Anlehnmöglichkeit 55 cm hinter Vorder-
 kante Sitz
· Toilettenpapierhalter am Sitz
· Toilettenbürste frei stehend
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TBB Hessen: Mindestens ein Toilettenraum für Besucher oder Benutzer nach
§ 54 Abs. 2 Satz 1 HBO muss Abschnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1
ist nicht anzuwenden.



zu 11: Der in Sockelleistenhöhe umlaufende Schnurzug für den Notruf ist
           ein Vorschlag aus der Broschüre NRW. Damit soll erreicht werden,
  dass ein Gestürzter von jeder Stelle des Bodens den Notruf
  erreichen kann, wenn man liegt.

Grundriss Toilette
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  1. WC-Sitz, Höhe 46 - 48 cm OK Brille
  2. Rückenstütze
  3. Klappstützgriff
  4. Müllbehälter
  5. Handtuchspender
  6. Seifenspender

  7. Spiegel
  8. Waschtisch
  9. Kleiderhaken
10. Zuziehbügel
11. Schnurzug Notruf



Hochschule Darmstadt:
+ gut ausdifferenzierte Raumkontraste
+ Dusche
+ normgerechte Ausführung der Möblierung
- Abfallbehälter in Bewegungsfläche

Hochschule Friedberg:
+ gut erkennbare
   Kleiderhaken
   auf zwei Höhen

Darmstadtium:
+ sehr wirtschaftliche Ausführung einer Behindertentoilette
   durch Vorwandschale, weil keine Rückenlehne nötig ist
   und die Standard-Toilettenschüssel verwendet werden kann
-  Kontrast: Wand / Boden
-  kein Toilettendeckel nötig

Hochschule Darmstadt:
+ Unterputzsiphon verringert Verletzungsgefahr

Waldkirch:
+ “Toilette für alle”: Aufwändig ausgestattete
  Toilettenanlagen mit  höhenverstellbarer Liege und
Liftanlage.

+ Zerifizierungsmöglichkeit: www.toiletten-fuer-alle.de
- Toilettendeckel

Hochschule Darmstadt:
+ gut kontrastierende Gestaltung (sw-Bild zeigt Helligkeiten)
+ fester eingefliester Spiegel

Toilette

Sozialministerium
Wiesbaden:
+ höhenverstellbare
   Toilette
-  Kontrast Wand/Boden
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Orientierung
Menschen mit Behinderungen muss die Orientierung im öffentlich zugänglichen
Bereich möglich sein. Für Rollstuhlfahrer sind dabei die Anbringungshöhen wichtig,
sowie schwellenlose Wege. Für Menschen mit Sinnesbehinderungen muss die Orien-
tierungsinformation im Zweisinne-Prinzip dargeboten werden.

ALLGEMEINES ORIENTIERUNSSYSTEM
· lückenlose Ausschilderung relevanter
 Ziele
· Übersichtspläne
· taktile Leitsysteme
· Türbeschilderung

DARBIETUNGSARTEN
Visuell
· Kontrast Wand / Boden: 0,4
· möglichst reizarme Umgebung
· keine Blendungen, Spiegelungen,
 Schatten
· große Schriften

Akustisch
· Signaltöne vor Ansagen
· Wiederholungen
· keine Störgeräusche
· geringer Hall (Nachhallzeiten)

Taktil
· getastet wird mit der Hand, den Füßen
 oder dem Langstock
· Darbietung taktiler Information:
    - Erhabene Profilschrift
    - Braille Schrift
    - Bodenindikatoren
· Anwendung z.B. an Aufzugtableaus,
 Handlaufbeschriftungen, Türschildern,
 Tasttafeln, …

HANDLAUFINFORMATIONEN (Beispiel)
· beidseitig
· an erster und letzter Stufe
· kurz vor oder hinter dem Handlaufknick
· Rechtehandregel:
    - Text Antritt: “ZUM OG 1”
    - Text Austritt: “OG 1”

EVAKUIERUNG
· taktile Kennzeichnung von Flucht-
 treppenhäusern
· Weiterbetrieb von Aufzügen
· Ausweisung rollstuhlgerechter Flucht-
 wege und Wartebereichen
· Optische Alarmierung
· Alarmierung über Mobiltelefon

TÜRBESCHILDERUNG
· Profil und Brailleschrift
· Große Schriftgrößen
· Gute Kontrastierung
· Anbringungshöhe: 1,20 -1,60 m
· Oberfläche nicht scharfkantig oder
 spiegelnd

ORIENTIERUNGSTAFELN
· Anbringung an leicht auffindbaren Orten
· vorzugsweise schräg liegend
· Ausrichtung in Blickrichtung
· Anbringungshöhe zwischen 145-165 cm
· Reduzierung der Inhalte auf das Nötigste

TBB: Die in Abschnitt 4.4 (Warnen/Orientieren/Informieren/Leiten) genannten Hinweise
und Beispiele können im Einzelfall berücksichtigt werden.



Hochschule:
+ sehr große Gebäudebeschriftung
- schlechte Kontraste

Hochschule Friedberg:
+ gut kontrastierende Beschilderung mit Piktogrammen und
   Pfeilen

Sozialministerium Wiesbaden:
+ Darstellung gut kontrastierend
+ Profilschrift
+ Braille Schrift
+ Piktogramme
- Schild kontrastiert nicht zur Wand

Hochschule Kaiserslautern:
+ allgemeiner Wegweiser mit taktiler ober Oberkante
+ gute Kontrastierung der Schwarzschrift

Hochschule Friedberg:
+ gut kontrastierende Türbeschilderung
+ Braille-Schrift
+ taktiler Schwarzschrift
-  recht hohe Aufhängung

Universität Kassel:
+ Taktiler Lageplan
+ Pult-Montage
+ gute Kontraste

Orientierung
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Bodenleitsystem (innen)
Bodenleitsysteme sollen die wichtigsten Ziele eines Gebäudes ausweisen, mindestens
aber den Weg zu einer ständig besetzten Stelle im Haus. Das innere Leitsystem muss
lückenlos an ein Außenleitsystem anschließen. Bodenindikatoren sollen lediglich taktile
Orientierungslücken ausfüllen. Sie sind sparsam einzusetzen, weil sie auch
Hindernisse für gehbehinderte oder rollstuhlfahrende Personen darstellen können.
Bei engen Raumverhältnissen kann es sinnvoll sein, die Felder kleiner zu
dimensionieren, als in der DIN 32984 gefordert.

GRUNDLAGEN
· Maximale Höhe im Innenbereich 4 mm
· Rippen zur Orientierung
· Noppen weisen auf wichtige Stellen hin
· Auszuweisen sind:
   - Informationsschalter
   - wichtige Türen
   - Treppen
   - Aufzüge
   - WCs
   - Tasttafeln
   - Wartebereiche
   - Gefahrenstellen HANDLAUFINFORMATIONEN (Beispiel)

· beidseitig
· an erster und letzter Stufe
· kurz vor oder hinter dem Handlaufknick
· Rechtehandregel:
    - Text Antritt: “ZUM OG 1”
    - Text Austritt: “OG 1”

WEITERE TASTREGELN
· Tastbreite Langstock ca 90 cm
· Mindesthöhe Aufwärtstasten: 1 cm
· Mindesthöhe Abwärtstasten: 3 cm
· keine Untertastbarkeiten zulassen
 z.B. Schranken, Unterseiten von
 Treppen,  Möblierungen, Band- oder
 Kettenabsperrungen, Schildern, …
· Absicherung z.B. durch Tastleisten oder
 Borde
· Tastleisten in max. 15 cm Höhe

AUFMERKSAMKEITSFELDER TREPPEN
· nur wenn sich die Treppe nicht aus
 dem baulichen Kontext ablesen lässt
· nur vor der oberen Antrittstufe
· Tiefe: 60 cm
· Abstand: Eine Stufenblocktiefe vor
    Stufenvorderkante
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a

c

Schnitt Noppen / Rippen

Draufsicht Noppen

Maße Noppen / Rippen



Hochschule Darmstadt, Edelstahl-Fliesen
+ geringe Stolpergefahr
+ gut ertastbar, gut kontrastierend
+ Leitsystem eingefliest
+ preisgünstig und edel
+ in allen Bodenmaterialien einsetzbar

Staatstheater Darmstadt, Messing-Indikatoren:
+ gut ertastbar, gut kontrastierend
+ gut nachrüstbar
- aufwändig zu verlegen und teuer
- etwas größere Stolpergefahr
- Anschluss Leitlinie an Aufmerksamkeitsfeld nicht normgerecht

Universität Kassel, Kunststoffindikatoren:
+ gut kontrastierend und ertastbar
+ zur Nachrüstung geeignet
+ Materialrauhigkeit passt gut zu Bodeneigenschaften
? Leitlinien mit Weginformation

Hochschule Darmstadt: Edelstahlfliesen
+ zur Nachrüstung geeignet
- Vorbehalte bei Feuchtigkeit

Hochschule Darmstadt, Betonplatten:
+ preiswert
+ gut kontrastierend
+ gut erkennbare Glasmarkierung
-  Anschluss Leitlinie an Aufmerksamkeitsfeld nicht

normgerecht

Universität Kaiserslautern, Edelstahlfliesen im Teppich:
+ sehr gut ertastbar, sehr gut kontrastierend, + gut umlaufbar
- großer Rutschsicherheitsunterschied, preiswert
Deutsches Museum Berlin, Kunststoff:
+ reversibel aufzubringen, gut ertastbar, gut kontrastierend
+ witzige Einbindung in inklusives Ausstellungskonzept

Beispiele Bodenleitsysteme
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Transparente Glaswände, Ganzglastüren und großflächig verglaste Türen
· sind mit zwei mindestens 8 cm hohen Sicherheitsmarkierungen in Streifenform

 bzw. aus einzelnen Elementen zu versehen,
· die über die gesamte Glasbreite reichen,
· visuell kontrastreich sind,
· jeweils helle und dunkle Anteile (Wechselkontrast) enthalten, um wechselnde

Lichtverhältnisse im Hintergrund zu berücksichtigen und müssen
· in einer Höhe von 40 cm bis 70 cm und
· 120 cm bis 160 cm über Oberkante

Fußboden angeordnet werden.
· Flächenanteil mindestens 50 % eines

      Streifens
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HBO:
§ 40 Fenster, Türen, sonstige Öffnungen
(2) Glastüren und andere Glasflächen, die
bis zum Fußboden allgemein zugänglicher
Verkehrsflächen herabreichen, sind so zu
kennzeichnen, dass sie leicht erkannt
werden können. Weitere Schutzmaßnahmen
sind für größere Glasflächen vorzusehen,
wenn  dies  die  Verkehrssicherheit erfordert.

Glasmarkierungen

Das Aussehen von Glasmarkierungen ist in der DIN 32975 ziemlich eng festgelegt.
Dem muss man aber nicht genau folgen. Wichtig ist, dass die Glasfläche eindeutig zu
erkennen ist, bzw. dass nicht versucht werden kann, durch die Glasfläche hindurch
zu laufen kann (Schutzziel). Dies kann auch auf andere Weise erreicht werden. So
kann man vor die Glasscheibe Gegenstände stellen, Vorhänge anbringen oder die
gesamte Glasscheibe einfärben. Auch das Aussehen einer Glasmarkierung kann von
den Normvorgaben abweichen und damit gut auf die Einrichtung eines Raumes und
dessen Lichtverhältnisse abgestimmt werden. Allein die deutliche Erkennbarkeit muss
gewährleistet sein. Glasmarkierungen aus großen Folienflächen sind allerdings zu
vermeiden. Bei Glasbruch führen sie zu gefährlicher Schollenbildung. Besser ist es die
Glasmarkierung ist in kleine Teilfolienstücke aufzuteilen.



Landesmuseum Darmstadt:
+ einfarbige Glasmarkierung, in diesem Umfeld gut
   kontrastierend
Hochschule Kaiserslautern
+ mehrfarbige Glasmarkierung auf spiegelnder Scheibe

Hochschule Darmstadt:
+ Glasmarkierung im Wechselkontrast

Hochschule Darmstadt:
+ Glasmarkierung im Wechselkontrast bei Nacht

Hochschule Darmstadt:
+ Glasmarkierung im Wechselkontrast bei Tag

Museum Weltkulrurerbe Grube Messel:
+ Glasmarkierung in die Wand- und Raumgestaltung
   integriert

Universität Kassel:
+ Glasmarkierung hier auch als Sichtschutz eingesetzt

Glasmarkierung
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Hörsamkeit
Die technischen Regeln für gutes Hören in kleinen bis mittelgroßen Räumen sind in der
DIN 18041 niedergeschrieben. Darin werden ebenso allgemeine Anforderungen an die
Raumakustik wie auch für die Verwendung von Anlagen zur Übertragung akustischer
Information für schwerhörige Personen beschrieben. Die Belange dieser Nutzergruppe
sind aber auch bei der Grundrissplanung von Neubauten und der Anordnung von
Nutzungen in Räumen zu berücksichtigen. Darüber hinaus kommen Maßnahmen
zur Verbesserung der Sehbedingungen in einem Gebäude schwerhörigen Menschen
zugute, da sie das Lippenlesen erleichtern.
Es gibt eine ganze Reihe schneller und kostengünstiger Möglichkeiten zur
Verbesserung der Hörsamkeit in einzelnen Räumen. So kann man mit weichen
schallstreuenden Einrichtungsgegenständen wie Teppichen oder Vorhängen den
Nachhall - also das Echo - im Raum reduzieren. Eine systematische Planung der
Raumakustik von Neubauten oder die systematische Verbesserung von wichtigen
Räumen oder ganzer Gebäude muss durch den Fachmann erfolgen.
Wichtige Orte zur Berücksichtigung der Belange von schwerhörigen Menschen sind
Empfangsbereiche, Tagungs- und Arbeitsräume sowie Sprechstellen. Zumindest in
Räumen in denen man sich alleine aufhält, sollte auch die Evakuierungsalarmierung
nach dem Zweisinne-Prinzip ausgeführt sein.



Induktionsanlage im Informationstresen des
Sozialministeriums in  Wiesbaden:
+ Kenntlichmachung durch Aufkleber
+ ständig aktiviert
+ gute Übertragungsqualität

Mobile Induktionsanlage:
+ Leicht nachzurüsten
+ gute Erkennbarkeit, dass Induktionsangebot besteht
- schlechtere Übertragungsqualität als bei fest installierten
   Anlagen
- kaum günstiger als fest installierte Anlagen

Blitzleuchte in einer Toilettenanlage im
Sozialministerium Wiesbaden:
+ Alarmierung nach dem Zweisinne-Prinzip

Gut erkannbares Hinweisschild auf eine aktive
Induktionsanlage:
+ Häufig wird nicht bemerkt, dass das Angebot einer
   Induktionsanlage besteht. Gut erkennbare Hinweisschilder
   können darauf aufmerksam machen.

Akustik Deckenplatten und Teppichboden:
+ Boden und Decken sind große akustisch wirksame

Flächen. Hier sind sie mit schallabsorbierenden
Materialien ausgeführt.

Zusätzlich Elemente:
+ An Pinnwänden können Studierende ihre Arbeiten
   präsentieren, sie reduzieren aber auch den Nachhall im
   Raum, besonders wenn sie gegenüber der Rednerposition
   angebracht sind.

Verbesserung der Hörsamkeit
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1,00 m

3,50 m

2,50 m

7,50 m

Parkplatz
Parkplätze müssen barrierefrei erreichbar sein. Bei geschickter Anordnung der Be-
wegungsflächen lässt sich Platz sparen. Für ihre Anzahl können unterschiedliche
Bemessungsregeln gelten.

· Kennzeichnung:
 Verkehrszeichen 314 (Parkplatz)
 Zusatzzeichen 1044-10
 (nur Schwerbehinderte mit Ausweis)
· optional: Bodensymbol
· optional:  blaue Einfärbung Parkfläche

TBB Hessen: Mindestens 1 v. H. der notwendigen Stellplätze für Benutzer sowie
nach § 2 Abs. 2 GaV notwendige barrierefreie Einstellplätze müssen Abschnitt
4.2.2 Sätze 1 und 2 (PKW-Stellplätze) entsprechen.
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GRUNDLAGEN
· mindestens 1 % der PKW-Stellplätze,
 mindestens einer
· Breite 350 cm, Länge 500 cm
 für Kleinbusse:
 Breite 350 cm, Länge 750 cm
· in unmittelbarer Nähe barrierefreier
 Zugänge
· gut berollbare Bodenbeläge auf Park-
 fläche, Bewegungsfläche und Weg zum
 barrierefreien Zugang
 (keine Rasengittersteine)



6,00 m

2,50 m 2,50 m1,00 m 2,50 m

3,50 m3,50 m

5,
00

 m

Hochschule Darmstadt:
+ Markierung mit Schild
+ Makierung mit Bodensymbol
+ Markierung mit Farbfläche
+ Gut berollbarer Bodenbelag

ParkplatzParkplatz
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Gehörlose und Schwerhörige Personen
· Blitzleuchten
· Lichtalarmierung durch Lichtsteuerungs-
 system des Hauses
· Nutzung von Handy-Alarmierungs-
 systemen

Brandschutz
Es verstößt gegen das Grundgesetz, den Brandschutz für Menschen mit Behin-
derungen zu vernachlässigen. Dennoch stellen es viele deutsche Bauordnungen frei,
diesen wichtigen Aspekt zu berücksichtigen. Verantwortungsvolle Bauherren sollten
aber davon zu überzeugen sein, die Mindestanforderungen des Baurechtes zu
ergänzen. Das Leben von Menschen mit Behinderungen ist ebenso wertvoll, wie das
aller anderen. Entsprechend muss auch ihnen ein erster, selbstständig nutzbarer
Rettungsweg zur Verfügung gestellt werden. Organisatorische Maßnahmen reichen
nicht aus. In der Regel sind auch auf Evakuierungsstühlen aufbauende Konzepte
untauglich. In jedem Fall sind Brandschutzkonzepte kritisch zu prüfen, denn die
meisten Brandschützer wollen sich heute noch nicht mit Barrierefreiheit befassen.
Dies wird häufig mit unzumutbaren Mehrkosten und unzureichenden
theoretischen Grundlagen erklärt. Beides ist falsch. Fachleute können den
barrierefreien Brandschutz durchaus wirtschaftlich umsetzen.

ELEMENTE EINES BARRIEREFREIEN
RETTUNGSWEGES
Rollstuhlfahrer
· Ausweisung des rollstuhlgerechten
 Rettungsweges
· Weiterbetrieb der Aufzüge
· Sammelstellen mit Kommunikations-
 möglichkeit

Blinde und sehbehinderte Personen
· taktile und gut lesbare Rettungswegpläne.
· taktile Fluchtwegbeschilderung
· taktil auffindbare Fluchttreppenhäuser
· Handlaufbeschriftungen in Fluchtweg-
 treppenhäusern
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Am Ende des Leitfadens finden Sie Druckvorlagen für eine barrierefreie
Fluchtwegbeschilderung.



Universität Kassel:
+ sicherer Bereich mit Kommunikationsstelle

Universität Kassel:
+ Kommunikations-

stelle

Hochschule Darmstadt:
Lichtalarmierungssystem über die Lichtsteuerungsanlage realisiert. Zu Beginn des Alarmes flackert das Raumlicht in
vereinbarter Weise.

Brandschutz

Ottobock Science Center Berlin,
Fluchtplan:
+ gut kontrastierende Darstellung
+ große Darstellung
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Idee: Hessen ist Mitglied im Katwarn-System
Kostengünstige Zwei-Sinne-Alarmierung über Handy-
Vibration unter: www.katwarn.de
In Darmstadt unter: www.biwapp.de/

Weiterbetrieb von Aufzügen zur Selbstrettung von
Rollstuhlfahrern (VDI 6017).
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Verschiedenes

Im Folgenden einige Beispiele für Maßnahmen

zur Barrierefreiheit, die keine eigene Kategorie

füllen, aber dennoch erwähnt werden sollen.

Die gezeigten Lösungen erfüllen nicht

unbedingt Normvorgaben, sondern sind

freundliche Hilfen, die etwas über das

Geforderte hinaus gehen.



Schlossgrabenfest Darmstadt:
+ barrierefreie Kabelbrücke, leicht überrollbar
+ deutlich erkennbarer Furtbereich
- leider nicht über die gesamte Wegbreite

Sport- und Spielfest Darmstadt:
+ mobile Hubbühne, zur flexiblen Ausbesserung von
   Höhenbarrieren
- kann wg. Unfallgefahr nur von Begleitperson bedient

werden

Deutsches Museum Berlin:
+ Stockhalter am Informationsdesk

Universität Kassel:
+ Baustellenschild in Braille- und Profilschrift

Verschiedenes
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Hochschule Darmstadt:
+ feinmaschiges Gitter vor Eingang mit Rollstuhl befahrbar und
    von Blindenhunden begehbar
+ Griffstange für jede Griffhöhe geeignet
+ elektrischer Türöffner
-  Blindenleitsystem vergraut

Deutsches Museum Berlin, inklusives
Ausstellungskonzept:
+ Prisma mit Video-Display für Gebärdensprache
+ Fläche mit Braille-Schrift
+ Erläuterung in leichter Sprache
+ Standard-Text
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Bau- und Ausstattungsbeschreibung

Es ist wichtig, dass bereits in einem frühen

Planungsstadium möglichst vollständige

Vereinbarungen zur barrierefreien Ausstattung

eines Gebäudes getroffen werden.

Diese können beispielsweise in einer Bau- und

Ausstattungsbeschreibung (neben anderen

Anforderungen an das Gebäude) gegenüber dem

Bauunternehmen festgehalten werden. Im

Folgenden finden Sie Formulierungshilfen für zu

vereinbarende Punkte.



Verschiedenes
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N

Bei Treppen mit bis zu drei Stufen ist jede Stufe zu kennzeichnen. Ab vier
Stufen sind mindestens die Antrittstufen zu kennzeichnen.

Die Corporate Identity des Hauses ist zu berücksichtigen.



Verschiedenes
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Taktile Beschriftung in Braille- und Profilschrift.



Verschiedenes
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Verschiedenes
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3



Auszüge Hessische Gesetze und

Richtlinien

· Hessisches Behindertengleichstellungsgesetz
(HessBGG)

· Hessisches Hochschulgesetz (HHG)
· Hessische Bauordnung (HBO)
· Nachweis der Barrierefreiheit für öffentlich

zugängliche Gebäude nach § 54 Abs. 2 HBO
· Hessische Verwaltungsvorschrift Technische

Baubestimmungen (HVV TB)
· Handlungsempfehlungen zur Hessische Bauordnung

(HE-HBO)
· Verwaltungsvorschriften des Landes zur Durch-

führung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (VV-
CVFG)
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Auszüge Hessische Gesetze und

Richtlinien

· Hessisches Behindertengleichstellungsgesetz
(HessBGG)

· Hessisches Hochschulgesetz (HHG)
· Hessische Bauordnung (HBO)
· Nachweis der Barrierefreiheit für öffentlich

zugängliche Gebäude nach § 54 Abs. 2 HBO
· Hessische Verwaltungsvorschrift Technische

Baubestimmungen (HVV TB)
· Handlungsempfehlungen zur Hessische Bauordnung

(HE-HBO)
· Verwaltungsvorschriften des Landes zur Durch-

führung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (VV-
CVFG)
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§ 3 Barrierefreiheit, Zielvereinbarungen
(1) Barrierefrei sind bauliche und sonstige

Anlagen, Verkehrsmittel, technische

Gebrauchsgegenstände, Systeme der

Informationsverarbeitung, akustische und

visuelle Informationsquellen und Kommu-

nikationseinrichtungen sowie andere gestaltete

Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit

Behinderungen in der allgemein üblichen Weise

ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich

ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und

nutzbar sind und über die Auffindbarkeit,

Zugänglichkeit und Nutzbarkeit verständlich

informiert wird.
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§ 10 Herstellung von Barrierefreiheit in den
Bereichen Bau und Verkehr
(1) Neubauten sowie Um- oder

Erweiterungsbauten der Träger öffentlicher

Gewalt im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 sollen

entsprechend den allgemein anerkannten

Regeln der Technik barrierefrei gestaltet werden.

Bereits bestehende Bauten sind schrittweise mit

dem Ziel einer möglichst weitreichenden

Barrierefreiheit zu gestalten. Von diesen

Anforderungen kann abgewichen werden, wenn

mit einer anderen Lösung in gleichem Maße die

Anforderungen an die Barrierefreiheit erfüllt

werden können. Weitergehende Anforderungen

an die Barrierefreiheit in anderen landes-

rechtlichen Vorschriften, insbesondere der

Hessischen Bauordnung, bleiben unberührt.
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(2) Die Träger öffentlicher Gewalt im Sinne des

§ 9 Abs. 1 Satz 1 sollen auch bei Anmietungen

der von ihnen genutzten Bauten auf deren

Barrierefreiheit achten. In Zukunft sollen nur

barrierefreie Bauten oder Bauten, in denen die

baulichen Barrieren unter Berücksichtigung der

baulichen Gegebenheiten abgebaut werden

können, angemietet werden, soweit die

Anmietung nicht eine unangemessene

wirtschaftliche Belastung zur Folge hätte.

(3) Die Landesregierung berichtet dem Landtag

einmal in jeder Wahlperiode über die

Fortentwicklung des Standes der Barrierefreiheit

der im Eigentum des Landes stehenden

Gebäude, die von Trägern öffentlicher Gewalt

des Landes genutzt werden.
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(4) Die Anforderungen an die Barrierefreiheit

sonstiger baulicher oder anderer Anlagen,

öffentlicher Wege, Plätze und Straßen sowie

öffentlich zugänglicher Verkehrsanlagen und

Beförderungsmittel im öffentlichen

Personennahverkehr richten sich nach den für

den jeweiligen Bereich gültigen Rechtsvor-

schriften.

(5) Die kommunalen Gebietskörperschaften

sollen im Rahmen ihrer Verpflichtung nach § 9

Abs. 1 Satz 2 auch auf eine Herstellung der

Barrierefreiheit nach Abs. 1 und 4 achten.
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Auszüge Hessische Gesetze und

Richtlinien

· Hessisches Behindertengleichstellungsgesetz
(HessBGG)

· Hessisches Hochschulgesetz (HHG)
· Hessische Bauordnung (HBO)
· Nachweis der Barrierefreiheit für öffentlich

zugängliche Gebäude nach § 54 Abs. 2 HBO
· Hessische Verwaltungsvorschrift Technische

Baubestimmungen (HVV TB)
· Handlungsempfehlungen zur Hessische Bauordnung

(HE-HBO)
· Verwaltungsvorschriften des Landes zur Durch-

führung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (VV-
CVFG)
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§ 3 HHG – Aufgaben aller Hochschulen
(4) Die Hochschulen erleichtern für ihre

Mitglieder die Vereinbarkeit von Familie mit

Studium, wissenschaftlicher Qualifikation oder

Beruf. Sie berücksichtigen die besonderen

Bedürfnisse von Studierenden mit Kindern.  Sie

wirken darauf hin, dass ihre Mitglieder und

Angehörigen die Angebote der Hochschulen

barrierefrei in Anspruch nehmen können und

Studierende mit Behinderungen in ihrem

Studium nicht benachteiligt werden. Sie

fördern die sportlichen und kulturellen Interessen

ihrer Mitglieder.
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Auszüge Hessische Gesetze und

Richtlinien

· Hessisches Behindertengleichstellungsgesetz
(HessBGG)

· Hessisches Hochschulgesetz (HHG)
· Hessische Bauordnung (HBO)
· Nachweis der Barrierefreiheit für öffentlich

zugängliche Gebäude nach § 54 Abs. 2 HBO
· Hessische Verwaltungsvorschrift Technische

Baubestimmungen (HVV TB)
· Handlungsempfehlungen zur Hessische Bauordnung

(HE-HBO)
· Verwaltungsvorschriften des Landes zur Durch-

führung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (VV-
CVFG)
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§54 HBO Barrierefreiheit
(2)  1 Anlagen, die öffentlich zugänglich sind,
müssen in den dem allgemeinen Besucher- und
Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei sein.
Dies gilt insbesondere für:
1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens,
2. Sport- und Freizeitstätten,
3. Einrichtungen  des  Gesundheitswesens,
4. Büro-, Verwaltungs-  und Gerichtsgebäude,
5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten,
6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen.

Die Barrierefreiheit darf sich auf bestimmte Räume
oder Bereiche beschränken, wenn dies einer
zweckentsprechenden Nutzung der Räume oder
Anlage nicht entgegensteht. Toilettenräume und
notwendige Stellplätze für Besucher und Benutzer
müssen in der erforderlichen Anzahl barrierefrei sein.
(3)  Anforderungen der Abs.1 und 2 gelten jeweils
nicht, soweit sie nur mit einem unverhältnismäßigen
Mehraufwand umgesetzt oder aus bautechnischen
Gründen nicht erfüllt werden können.
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Auszüge Hessische Gesetze und

Richtlinien

· Hessisches Behindertengleichstellungsgesetz
(HessBGG)

· Hessisches Hochschulgesetz (HHG)
· Hessische Bauordnung (HBO)
· Nachweis der Barrierefreiheit für öffentlich

zugängliche Gebäude nach § 54 Abs. 2 HBO
· Hessische Verwaltungsvorschrift Technische

Baubestimmungen (HVV TB)
· Handlungsempfehlungen zur Hessische Bauordnung

(HE-HBO)
· Verwaltungsvorschriften des Landes zur Durch-

führung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (VV-
CVFG)
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2

3

4

5

5.1

Bau-
grundstück

Bauvorhaben
(nach Art und
Nutzung)

Gebäudeklasse
(GK)

Hiermit bestätige ich, dass ich als Entwurfsverfasser/in nach § 57 HBO und als Bau-
vorlageberechtigte/r nach § 67 HBO den Nachweis entsprechend der Barrierefrei-
heit nach § 54 Abs. 2 HBO für das beantragte Vorhaben geführt habe und dass alle
öffentlich-rechtlichen Anforderungen eingehalten wurden. Das Planungskonzept
„Barrierefreies Bauen“ ist in den Bauzeichnungen oder formlosen Beschreibungen
enthalten.
Mir ist bekannt, dass die Barrierefreiheit nur in Genehmigungsverfahren nach
§ 66 HBO geprüft wird und personenbezogene Daten aus diesem Nachweis und den
vorgelegten Bauvorlagen in Dateien der Bauaufsicht gespeichert werden.

Stellplätze
(in Mittel- und
Großgaragen
oder nach
kommunalen
Satzungen)

Anzahl und
Abmessungen
§ 2 Abs. 2 und
§ 5 Abs. 1 GaV

Kommunale Stell-
platzsatzung

mind. 3 %, barrierefreie Einstellplätze mit Ab-
messung 5,00 m x 3,50 m (L x B), die barrierefrei
erreichbar sowie in der Nähe der Aufzüge an-
geordnet sein sollen

in kommunalen Satzungen geforderten barriere-
freien Stellplätze werden hergestellt

Entwurfs-
verfasser/in

Bereich /
Bauteil

Grundlage Anforderung
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Zutreffendes ankreuzen Bitte stark umrandetes Feld nicht ausfüllen!

Gemeinde, Ortsteil

Straße, Hausnummer

Gemarkung, Flur, Flurstück

Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde / Baugenehmigung / der Mitteilung nach § 64 Abs. 3 Satz 5 HBO

GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 GK 5

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Datum / Unterschrift

Sonderbau

1 Nachweis der Barrierefreiheit für
öffentlich zugängliche Gebäude
nach § 54 Abs. 2 HBO und weiterer
Rechtsvorschriften

Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde

Eingangsstempel der Bauaufsichtsbehörde

5.2 Äußere Er-
schließung und
Haupteingang

Hauptzuwege
zum Gebäude
DIN 18040-1,
Ziffer 4.2.1, 4.2.3

Haupteingänge
DIN 18040-1,
Ziffer 4.3.3

mind. 150 cm breit, bzw. bei Wegen unter
6 Metern Länge: mind. 120 cm breit
Begegnungsfläche  in Abständen von höchstens
15 Meter, mind. 180 cm × 180 cm
bei  geneigten  Erschließungsflächen  Neigung
höchstens 3 % (oder 4 % bei Erschließungs-
flächen bis zu 10 Metern) oder Rampen nach
DIN 18040-1 Ziffer 4.3.8

schwellenlose, deutlich wahrnehmbare Türen
mit geometrischen Anforderungen nach
DIN 18040-1, Ziffer 4.3.3.2 Tabelle 1
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5.3

5.4

5.6

5.7

5.8

Rampen und
Treppen im
Außenbereich

Innere Er-
schließung

Treppen

Türen

Rampe im
Außenbereich
Neigung,
Breite,
Zwischen-
podeste
DIN 18040-1
Ziffer 4.3.8.2

Breite der Er-
schließungsflure
DIN 18040-1,
Ziffer 4.3.2

Treppen im
Außen- und Ein-
gangsbereich
DIN 18040-1,
Ziffer 4.3.6

Durchgänge
DIN 18040-1,
Ziffer 4.3.2

Bewegungs-
fläche in Fluren
DIN 18040-1,
Ziffer 4.3.2

Rampe im Innen-
bereich
DIN 18040-1,
Ziffer 4.3.8

Notwendige
Treppen
DIN 18040-1,
Ziffer 4.3.6

Türen zu Räumen
DIN 18040-1,
Ziffer 4.3.3

Bewegungsfläche
vor Türen nach
DIN 18040-1,
Ziffer 4.3.3.4

erforderliche Rampen sind vorhanden

Längsneigung max. 6 %, keine Querneigung,
Mindestbreite 120 cm,
am  Anfang  und  am  Ende  jeder  Rampe  eine
Bewegungsfläche von mind. 150 cm x 150 cm,
alle 6 m ein Zwischenpodest von mind. 150 cm
Länge

mind. 120 cm und höchstens 6 m, wenn keine
Richtungsänderung  erforderlich  ist  und  davor
und danach eine Wendemöglichkeit gegeben ist;
ansonsten: mind. 150 cm

die Anforderungen an Treppen sind eingehalten

mind. 90 cm

mind. 180 cm x 180 cm, in Abständen von mind.
15 m zur Begegnung von Personen im Rollstuhl

Rampen im Innenbereich erfüllen die Anforderun-
gen nach DIN 18040-1, Ziffer 4.3.8

Anforderungen an Treppen sind erfüllt, z. B.
beidseitige Handläufe, gerade Treppenläufe,
Orientierungshilfen an Treppen und Einzelstufen

geometrische Anforderungen an Türen nach
Tabelle 1 sind erfüllt; abweichende Festlegungen
in der VV TB beachten

mind. 150 cm x 150 cm

Fortsetzung auf Blatt 3

5.5 Aufzüge Aufzug
§ 42 Abs. 5
und 6 HBO

Aufzug
§ 54 Abs. 2 HBO
Bewegungsfläche
vor Aufzügen
DIN 18040-1,
Ziffer 4.3.5

Treppen im Be-
reich der Aufzüge
DIN 18040-1,
Ziffer 4.3.5

Aufzugstyp
DIN 18040-1,
Ziffer 4.3.5

das Gebäude ist mehr als 13 m hoch, Aufzüge
nach § 42 Abs. 5 und 6 HBO sind vorhanden;
der Aufzug wird jeweils von der öffentlichen Ver-
kehrsfläche und den Nutzungseinheiten barriere
frei erreicht

Aufzüge zur barrierefreien Erreichbarkeit nach
§ 54 Abs. 2 sind erforderlich
mind. 150 cm x 150 cm

Abstand der Aufzugstüren zu gegenüberliegen-
den abwärtsführenden Treppen beträgt mind.
300 cm

Aufzug (Aufzüge) entspricht / entsprechen mind.
Typ 2 mit 90 cm lichter Zugangsbreite nach DIN
EN 81-70:2005-09

Rettung von
Menschen mit
Behinderung

Brandschutz-
konzept bei
Sonderbauten
(§ 2 Abs. 9 HBO)
oder Abweichun-
gen von den
baurechtlichen
Vorgaben der
HBO

Brandschutz-
nachweis bei
Regelbauten

im Brandschutzkonzept sind die baulichen und
betrieblich / organisatorischen Erfordernisse zur
Rettung  von  Menschen  mit  Behinderung  dar
gestellt

die baulichen und betrieblich / organisatorischen
Erfordernisse  zur  Rettung  von  Menschen  mit
Behinderung sind dargestellt
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5.9

5.
10

Sanitärräume

Räume

Toilettenräume
VV TB

Sanitärräume
Bewegungs-
flächen
DIN 18040-1,
Ziffer 5.3.2

Schwimm- und
Therapiebecken
sowie andere
Beckenanlagen
DIN 18040-1,
Ziffer 5.5

Toiletten
DIN 18040-1,
Ziffer 5.3.3 und
5.3.4

Beherbergungs-
betrieb / Beher-
bergungsräume
ohne Sonderbau-
eigenschaft,
VV TB Anlage A
4.2/4

Beherbergungs-
betrieb nach
§ 2 Abs. 9
Nr. 11b) HBO,
§ 11 HBeR und
DIN 18040-2
Ziffern 5.1 - 5.4
und DIN 18040-1
Ziffern 5.1 und
5.3

mind. ein Toilettenraum ist barrierefrei ausgeführt

Bewegungsflächen vor den Sanitärobjekten von
150 cm x 150 cm sind vorhanden

Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen,
die das eigenständige und leichte Einsteigen
und Verlassen des Beckens ermöglichen, sind
umgesetzt

Toiletten und Waschplätze sind entsprechend
5.3.3 ausgestattet, z. B. WC beidseitig anfahrbar,
Waschtisch unterfahrbar

10 v. H. der Gastbetten liegen in Beherbergungs-
räumen, die einschl. der zugehörigen Sanitär-
räume den Anforderungen an barrierefrei nutz-
bare Wohnungen nach DIN 180402 Abschnitt 5
entsprechen

bei mehr als 60 Gastbetten nach § 11 Satz 2
HBeR:
- 1 v. H. der Gastbetten liegen in Beherber-

gungsräumen, die uneingeschränkt mit dem
Rollstuhl nutzbar und für 2 Gastbetten geeig-
net sind

  Türen  und  Bewegungsflächen  der  Beherber
gungsräume sind nach DIN 18040-2 Ziffern,
5.1 - 5.4 einschl. der Anforderung mit der
Kennzeichnung „R“ ausgeführt

- -zugehörige Sanitärräume sind nach
DIN 18040-1, Ziffern 5.1 und 5.3 ausgeführt

mind. 10 v. H. der Gastbetten liegen nach § 11
Satz  1  HBeR  in  Beherbergungsräumen,  die
einschl. der zugehörigen Sanitärräume den
Anforderungen der DIN 18040-2 Abschnitt 5 an
barrierefrei nutzbare Wohnungen entsprechen

die Anforderungen nach Hess. Beherber-
gungsstättenrichtlinie (HBeR) sind erfüllt

Türen
DIN 18040-1,
Ziffer 5.3.1

Tür schlägt nicht in den Sanitär- oder Toiletten-
raum

Nutzbarkeit
§ 54 Abs. 2 HBO

barrierefreie zweckentsprechende Nutzbarkeit
der  Räume  durch  Besucher  und  Benutzer  ist
gegeben

Duschplätze
DIN 18040-1,
Ziffer 5.3.5

Veranstaltungs-
räume

Umkleidebereich
DIN 18040-1,
Ziffer 5.4

Versammlungs-
stätte nach
§ 2 Abs. 9 Nr. 6
HBO,
§ 10 Abs. 7,
§ 12 Abs. 1 . 2
und
§ 13 HVStättR

erforderliche Duschplätze sind barrierefrei aus-
geführt

mind. 1 v. H. der Besucherplätze in Versamm-
lungsräumen mit festen Stuhlreihen ist barriere-
frei nach VV TB i. V. m. DIN 18040-1, Ziffer 5.2.1.

eine Umkleidekabine für Liegen nach
DIN 18040-1, Ziffer 5.3.6. ist vorhanden

Anforderungen an barrierefreie Besucherplätze
nach § 10 Abs. 7 HVStättR sind eingehalten

in jedem Geschoss mit Toilettenräumen ist mind.
eine bzw. eine je 12 erforderlichen Toiletten
barrierefrei

Zahl der barrierefreien Stellplätze entspricht der
Hälfte der nach § 10 Abs. 7 HVStättR erforder
lichen Besucherplätze
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Auszüge Hessische Gesetze und

Richtlinien

· Hessisches Behindertengleichstellungsgesetz
(HessBGG)

· Hessisches Hochschulgesetz (HHG)
· Hessische Bauordnung (HBO)
· Nachweis der Barrierefreiheit für öffentlich

zugängliche Gebäude nach § 54 Abs. 2 HBO
· Hessische Verwaltungsvorschrift Technische

Baubestimmungen (HVV TB)
· Handlungsempfehlungen zur Hessische Bauordnung

(HE-HBO)
· Verwaltungsvorschriften des Landes zur Durch-

führung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (VV-
CVFG)
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Anlage A 4.2/2 zu DIN 18040-1

Die Einführung bezieht sich auf die baulichen Anlagen oder die Teile baulicher

Anlagen, die nach § 54 Abs. 2 HBO barrierefrei sein müssen. Bei der

Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten:

1 Abschnitt 4.3.7 ist von der  Einführung  ausgenommen.  Die  in  den

Abschnitten  4.4 und 4.7 genannten Hinweise und Beispiele können im

Einzelfall berücksichtigt werden.

2 Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Treppen angewendet werden.

3 Mindestens ein Toilettenraum für Besucher oder Benutzer nach § 54 Abs. 2

Satz 1 HBO muss Abschnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 ist nicht

anzuwenden.

4  Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der notwendigen Stellplätze für

Benutzer sowie nach § 2 Abs. 2 GaV notwendige barrierefreie Einstellplätze

müssen Abschnitt 4.2.2 Sätze 1 und 2 entsprechen.

5 Mindestens  1  v.  H., mindestens  jedoch  einer  der  Besucherplätze  in

Versammlungsräumen  mit  festen Stuhlreihen müssen Abschnitt 5.2.1

entsprechen; sie können auf die nach § 10 Abs. 7 Hessische Richtlinie über

    den  Bau  und  Betrieb von Versammlungsstätten  (H-VStättR)  festgelegten

    erforderlichen  Plätze  für Rollstuhlbenutzer angerechnet werden.

6 Maß und Umfang der Barrierefreiheit der Beherbergungsräume einschließlich

der  zugehörigen Sanitärräume in Beherbergungsstätten sind nach § 11 der

Hessischen Beherbergungsstättenrichtlinie (H-BeR) zu erfüllen.

7 Das in Abschnitt 4.3.3.2, Tabelle 1, Zeile 6 festgelegte Achsmaß der Greifhöhe

ist grundsätzlich nur bei Türen zu den barrierefreien Sanitärräumen

auszuführen. Die Greifhöhe aller anderen  Türen kann in Abhängigkeit von

der Nutzung und mit Blick auf den Nutzerkreis des öffentlich zugänglichen

Bereiches festlegt werden.
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Auszüge Hessische Gesetze und

Richtlinien

· Hessisches Behindertengleichstellungsgesetz
(HessBGG)

· Hessisches Hochschulgesetz (HHG)
· Hessische Bauordnung (HBO)
· Nachweis der Barrierefreiheit für öffentlich

zugängliche Gebäude nach § 54 Abs. 2 HBO
· Hessische Verwaltungsvorschrift Technische

Baubestimmungen (HVV TB)
· Handlungsempfehlungen zur Hessische Bauordnung

(HE-HBO)
· Verwaltungsvorschriften des Landes zur Durch-

führung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (VV-
CVFG)
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Handlungsempfehlungen 2011 zur HBO:
§ 43 Abs. 2 Satz 3 nennt drei konkrete Fälle, die zum
Wegfall der Verpflichtung führen können:
•  schwierige Geländeverhältnisse liegen z.B. bei
Steilhanglage vor;
•  der Einbau eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs
betrifft im Umkehrschluss aus § 33 Abs. 4 Satz 1 Gebäude
bis zu 13,00 m Höhe – maßgeblich ist die Höhe i.S. des
§ 2 Abs. 3 Satz 3;
•  ungünstige vorhandene Bebauung kann bei Umbaumaß-
nahmen die vorhandene Bausubstanz betreffen; denkbar
ist aber auch, dass eine gebotene Anpassung der
Bebauung an vorhandene Gebäude auf den Nachbar-
grundstücken oder in der Umgebung besondere
Schwierigkeiten bereitet, die Anforderungen an die
barrierefreie Erreichbarkeit zu erfüllen.

Das Vorliegen dieser Umstände für sich allein führt noch
nicht zum Entfallen der Anforderungen des Satz 1 und 2.
Hinzukommen muss, dass gerade hierdurch unverhältnis-
mäßiger Mehraufwand verursacht wird. Unverhältnis-
mäßigkeit dürfte erst anzunehmen sein, wenn die sonst –
also ohne erschwerte Bedingungen – für die Herstellung
der Barrierefreiheit anfallenden Kosten um mehr als 50 %
überschritten würden. Liegen die Tatbestandsvorausset-
zungen des Satz 3 vor, bedarf es keiner Abweichungs-
entscheidung der Bauaufsichtsbehörde. Es obliegt der
Eigenverantwortung der Bauherrschaft und der von ihr
beauftragten am Bau Beteiligten, den Wegfall der
Verpflichtung zu prüfen.
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Auszüge Hessische Gesetze und

Richtlinien

· Hessisches Behindertengleichstellungsgesetz
(HessBGG)

· Hessisches Hochschulgesetz (HHG)
· Hessische Bauordnung (HBO)
· Nachweis der Barrierefreiheit für öffentlich

zugängliche Gebäude nach § 54 Abs. 2 HBO
· Hessische Verwaltungsvorschrift Technische

Baubestimmungen (HVV TB)
· Handlungsempfehlungen zur Hessische Bauordnung

(HE-HBO)
· Verwaltungsvorschriften des Landes zur Durch-

führung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (VV-
CVFG)
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GVFG-Förderung
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https://wirtschaft.hessen.de/landesentwicklung/bauen-und-wohnen/baurecht/bauordnungsrecht/die-hessische-bauordnung

https://wirtschaft.hessen.de/landesentwicklung/bauen-und-wohnen/universales-bauen

https://wirtschaft.hessen.de/landesentwicklung/bauen-und-wohnen/baurecht/bauordnungsrecht/technische-baubestimmungen

https://wirtschaft.hessen.de/landesentwicklung/bauen-und-wohnen/baurecht/bauordnungsrecht/sonderbauten-feuerungsverordnung

http://www.brk.hessen.de/umsetzung-in-hessen/hessischer-aktionsplan/

https://www.dlbb.bundesbau.de//

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR.html

https://wirtschaft.hessen.de/landesentwicklung/bauen-und-wohnen/universales-bauen

https://www.vdk.de/deutschland/pages/presse/4755/publikationen#Verkehrsraume/landesentwicklung/bauen-und-wohnen/universales-bauen

http://www.ab-nrw.de/images/stories/download/broschre_barrierefreies-bauen_final_2017-09-11_screen_es.pdf

https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/DE/Home/home_node.html

https://www.baufachinformation.de/forschungsbericht/237806

Hilfreiche Dokumente

Hessische Bauordnung
Handlungsempfehlungen zur HBO

73

Technische Baubestimmungen

Universales Bauen

Sonderbaurichtlinien

Hessischer Aktionsplan zur Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention

Bundesleitfaden Barrierefreiheit

Arbeitsstättenrichtlinien

DIN 18040-1

VdK Leitfaden Verkehrsraumgestaltung

NRW Boschüre Barrierefreiheit

Barrierefreier Brandschutz

Bundesfachstelle Barrierefreiheit



Stellungnahme MP
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Adressen die weiter helfen

Hauptschwerbehindertenvertretung
im Bereich des Hessischen
Ministeriums für Wissenschaft
und Kunst und
Hochschule Darmstadt
Andreas Beck
Schöfferstr. 8
64295 Darmstadt
Tel. 06151 1638866
andreas.beck@h-da.de
https://h-da.de/hochschule/arbeiten-an
-der-hochschule/schwerbehindertenvertretung/

Club Behinderter und ihrer
Freunde Darmstadt e. V.
Michael Müller
Flotowstraße 23
64287 Darmstadt
Telefon: 06151/6791585
michael.mueller@cbf-darmstadt.de
https://cbf-da.de

Bundesfachstelle Barrierefreiheit
Wilhelmstraße 139
10963 Berlin
Telefon: 030 / 2593678 – 0
bundesfachstelle-barrierefreiheit@kbs.de
https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de

Blinden- und Sehbehindertenbund
in Hessen e.V.
Börsenstraße 14
60313 Frankfurt
Telefon: 069/15 05 96 72
k.meyer@bsbh.org
https://www.bsbh.org

Deutscher Schwerhörigenbund
Landesverband Hessen e.V.
Rothschildallee 16a
60389 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 46997656
dsblvhessen@t-online.de
https://www.dsblvhessen.de/

Hessischer Verband für Gehörlose
und hörbehinderte Menschen e.V.
Bornheimer Landstraße 48
60316 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 15 34 56 23
Telefax: 069 / 15 34 56 22
E-Mail: info@gl-hessen.de
https://www.gl-hessen.de

VdK-Fachstelle für Barrierefreiheit
Gärtnerweg 3
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 714002-58
Telefax: 069 714002-16
barrierefreiheit.ht@vdk.de
https://www.vdk.de/
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Vorlagen Fluchtwegbeschilderung

Sammelstelle für Menschen mit Behinderungen

Auf den folgenden Seiten werden Vorlagen für eine barrierefreie Fluchtweg-
beschilderung abgebildet. Sie sind bereits in den normgerechten Größen skaliert.
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Hauptschwerbehindertenvertretung
im Bereich des Hessischen Ministeriums
für Wissenschaft und Kunst

Club Behinderter und ihrer
Freunde Darmstadt e. V.
Pallaswiesenstr. 123a
64293 Darmstadt   31.01.2020
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Dieser Leitfaden ist eine überarbeitete Mitschrift der Weiterbildung der
Vertrauenspersonen des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und
Kunst vom 18.10.2017 in Hohenroda. Er darf nicht für kommerzielle
Zwecke genutzt werden.


